
Infektionsschutzkonzept 

Beim Spatenstich handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung, die nach der 15. 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (IfSMV) durchgeführt wird (vgl. §4a IfSMV).  

Zum Schutz vor und zur Vermeidung einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus gilt folgendes: 

1. Zugang zur Veranstaltung erhält nur, wer geimpft oder genesen ist (2G-Regel). Sämtliche 

Teilnehmer müssen einen digitalen oder analogen Impf- oder Genesenennachweis und einen 

Personalausweis vorlegen können. 

2. Beim Einlass zum Veranstaltungsgelände wird der Status kontrolliert. Gleichzeitig erfolgt eine 

Kontaktnachverfolgung mittels der Corona-Warn-App, der Luca-App oder eines 

Kontaktdatenformulars. 

3. Im Einlassbereich ist stets eine FFP2-Maske zu tragen. Ferner, wenn der Mindestabstand von 

1,5 m nicht eingehalten werden kann. 

4. Es werden Spender mit Handdesinfektionsmittel aufgestellt. 

5. Auf die Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln wird in Wort und Schrift 

hingewiesen. 

Memmingen, 18.01.2022 

 


